
 „Es ist schwerer, Gefühle, die man hat, zu verbergen, als solche, die man nicht hat, zu heucheln.“ 

François VI. de La Rochefoucauld (1613-1680), französischer Moralist, Aphoristiker 

 

„Das Große ist nicht, dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein.“ 

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855, dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller 

 

Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht 

September/Oktober 2018 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise ......................................................................................2 

2 Neue Regeln für Schuldzinsen bei Überentnahmen ..................................................................................2 

3 Steuerliche Behandlung von Überlassung möblierter Wohnungen ............................................................3 

4 Baukostenzuschuss für öffentliche Mischwasserleitung keine Handwerkerleistung ..................................3 

5 Einbauküche und Markisen unterfallen nicht der Grunderwerbsteuer .......................................................4 

6 Fondsetablierungskosten bei geschlossenen gewerblichen Fonds steuerlich abziehbar  ............................4 

7 Einstellung von Langzeitarbeitslosen – Lohnkostenzuschüsse ab 1.1.2019 ..............................................4 

8 Kündigung wegen eigenmächtiger Urlaubsnahme ...................................................................................5 

9 Familienportal online ...............................................................................................................................5 

10 Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderung eines Investitionsguts nachträglich möglich?  ...............................6 

11 Wirksame Rechnungsberichtigung erfordert Rückzahlung der Umsatzsteuer ............................................6 

12 Vorsteuerabzug bei Rechnung an Briefkastenanschrift .............................................................................7 

13 Aufwendungsbezogene Begrenzung der Nutzungsentnahme bei der  1-%-Regelung nicht möglich ..........7 

14 Entfernungspauschale deckt auch die Kosten für Behandlungs- und Krankenhausaufenthalt ....................7 

15 Bundesfinanzhof definiert 44-€-Freigrenze bei Sachbezügen ...................................................................8 

16 Geplantes Jahressteuergesetz 2018 erhält neuen Namen .......................................................................8 

17 Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus wirtschaftlichen Gründen ...................................................9 

18 Arztbesuch während der Arbeitszeit .......................................................................................................9 

19 Kein versicherter Wegeunfall trotz gewöhnlicher Wegstrecke zur Arbeit .................................................9 

20 Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender .................................................................................. 10 

21 In eigener Sache ... ............................................................................................................................... 10 

 

 



 

MANDANTENINFO SEP/OKT 2018  SEITE 2 VON 10 

1 Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise 

Die Mindestlohn-Kommission entscheidet alle zwei Jahre über die Höhe des Mindestlohns. Sie wägt ab, 

ob er den Beschäftigten einen angemessenen Mindestschutz bietet, faire Wettbewerbsbedingungen 

ermöglicht und die Beschäftigung nicht gefährdet.  

Die Mindestlohnkommission empfiehlt zum 1.1.2019 den Mindestlohn von 8,84 € auf 9,19 € und zum 

1.1.2020 auf 9,35 € brutto je Zeitstunde anzuheben.  

Bitte die Aufzeichnungspflichten beachten! Arbeitgeber in bestimmten Branchen sind verpflichtet, Beginn, 

Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des 

siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese 

Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein 

Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt. 

Die Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich für alle Minijobber sowie Arbeitnehmer im Bau-, Gaststätten- 

und Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, Speditions-, Transport- und damit verbundenen 

Logistikgewerbe, im Gebäudereinigungs- und Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 

bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, sowie in der 

Fleischwirtschaft. 

Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten für Arbeitnehmer mit ausschließlich mobilen Tätigkeiten, die 

keinen Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre tägliche 

Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen – wie z. B. Zeitungszusteller und Kurierdienste. Die 

Dokumentations- und Meldepflichten gelten nicht für Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Monatsentgelt 

brutto mehr als 2.958 € beträgt und bei im Betrieb des Arbeitgebers arbeitenden Ehegatten, 

eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und Eltern des Arbeitgebers.  

Anmerkung: Der Zoll kontrolliert, ob Arbeitgeber den Mindestlohn einhalten. Nach dem Gesetz kann die 

Geldbuße bei Nichteinhalten des Mindestlohns bis zu 500.000 € betragen. Wer die Arbeitszeiten als 

Arbeitgeber nicht ordentlich dokumentiert, kann mit bis zu 30.000 € bestraft werden. Des Weiteren ist ein 

Ausschluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge möglich. Damit der Mindestlohn 

nicht unterlaufen wird, soll es mit dem Bundeshaushalt für 2019 deutlich mehr Stellen beim Zoll geben. 

2 Neue Regeln für Schuldzinsen bei Überentnahmen 

Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind steuerlich dann nicht abziehbar, sondern dem Gewinn wieder 

hinzuzurechnen, wenn die Entnahmen die Summe aus Gewinn und Einlagen übersteigen und damit sog. 

Überentnahmen vorliegen. Die Regelung beruht auf der Vorstellung, dass der Betriebsinhaber dem Betrieb 

bei negativem Eigenkapital nicht mehr Mittel entziehen darf, als er erwirtschaftet und eingelegt hat. Damit 

kommt es zu einer Einschränkung des Schuldzinsenabzugs für den Fall, dass der Steuerpflichtige mehr 

entnimmt, als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht. 

Die Beschränkung des Schuldzinsenabzugs ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner 

Entscheidung vom 14.3.2018 im Wortlaut zu weit geraten, weil bei ihrer mechanischen Anwendung 

bereits ein betrieblicher Verlust ohne jede Entnahme zur teilweisen Versagung des Schuldzinsenabzugs 

führen könnte. Er begrenzt die nach den Überentnahmen ermittelte Bemessungsgrundlage der nicht 

abziehbaren Schuldzinsen auf den von 1999 (Beginn der Regelung des Schuldzinsenabzugsversagens bei 

Überentnahmen) bis zum Beurteilungsjahr erzielten Entnahmenüberschuss und damit auf den Überschuss 

aller Entnahmen über alle Einlagen. So wird sichergestellt, dass ein in der Totalperiode erwirtschafteter 

Verlust die Bemessungsgrundlage nicht erhöht und damit der Gefahr vorgebeugt wird, dass ein 

betrieblicher Verlust ohne jede Entnahme zur teilweisen Versagung des Schuldzinsenabzugs führen kann.  
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Anmerkung: Die Entscheidung ist insbesondere für Einzelunternehmer und Personengesellschaften im 

Bereich des Mittelstands von großer Bedeutung. Da es gleichgültig ist, in welchem Jahr innerhalb der 

Totalperiode Gewinne oder Verluste erzielt sowie Entnahmen oder Einlagen getätigt wurden, ist der 

Steuerpflichtige zu einer vorausschauenden Planung seiner Entnahmen auch in Gewinnjahren veranlasst, 

damit diese sich nicht durch spätere Verluste in steuerschädliche Überentnahmen verwandeln. 

3 Steuerliche Behandlung von Überlassung möblierter Wohnungen 

Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 66 % der 

ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen 

Teil aufzuteilen. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung mindestens 66 % der 

ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6.2.2018 kann es bei der Vermietung möblierter 

oder teilmöblierter Wohnungen zur Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete erforderlich sein, einen 

Zuschlag für die Möblierung – im entschiedenen Fall eine Einbauküche – zu berücksichtigen. Derartige 

Wohnungsüberlassungen sind regelmäßig mit einem gesteigerten Nutzungswert verbunden, der sich im 

Mietwert widerspiegelt. Ein Möblierungszuschlag ist dann zu berücksichtigen, wenn er sich aus einem 

örtlichen Mietspiegel oder aus am Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt.  

Sieht der Mietspiegel z. B. für eine überlassene Einbauküche einen prozentualen Zuschlag oder eine 

Erhöhung des Ausstattungsfaktors über ein Punktesystem vor, ist diese Erhöhung als marktüblich 

anzusehen. Ist das nicht der Fall, ist ein am örtlichen Mietmarkt realisierbarer Möblierungszuschlag zu 

berücksichtigen. Ansonsten ist auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abzustellen. Nach 

Auffassung des BFH kommt es nicht in Betracht, einen Möblierungszuschlag aus dem Monatsbetrag der 

linearen Absetzung für Abnutzung für die überlassenen Möbel und Einrichtungsgegenstände abzuleiten. 

Auch der Ansatz eines prozentualen Mietrenditeaufschlags ist nicht zulässig. 

4 Baukostenzuschuss für öffentliche Mischwasserleitung keine 

Handwerkerleistung 

Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich um 20 % (maximal 1.200 € im Jahr) der Arbeitskosten für 

bestimmte in Anspruch genommene Handwerkerleistungen. Dies gilt nach einer früheren Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20.3.2014 auch für Handwerkerleistungen, die jenseits der 

Grundstücksgrenze auf öffentlichem Grund erbracht werden (im damals entschiedenen Fall für die 

Verbindung des Wasser-Verteilungsnetzes mit der Anlage des Grundstückseigentümers). Die 

Handwerkerleistung muss dabei aber in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 

durchgeführt werden. 

In Abgrenzung zu seinem Urteil vom 20.3.2014 hat der BFH nunmehr mit Urteil vom 21.2.2018 klargestellt, 

dass der von der Vorschrift vorausgesetzte räumlich-funktionale Zusammenhang zum Haushalt des 

Steuerpflichtigen nicht gegeben ist, wenn für die Neuverlegung einer öffentlichen Mischwasserleitung als 

Teil des öffentlichen Sammelnetzes ein Baukostenzuschuss erhoben wird. Nach Auffassung des BFH 

kommt der Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes im Unterschied zum Hausanschluss nicht den 

einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen Nutzern des Versorgungsnetzes zugute. Die 

Aufwendungen sind deshalb nicht „im Haushalt“ erbracht. 

Anmerkung: Nach dieser Entscheidung des BFH ist somit allein entscheidend, ob es sich um eine das 

öffentliche Sammelnetz betreffende Maßnahme oder um den eigentlichen Haus- oder 

Grundstücksanschluss und damit die Verbindung des öffentlichen Verteilungs- oder Sammelnetzes mit der 

Grundstücksanlage handelt. 
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5 Einbauküche und Markisen unterfallen nicht der Grunderwerbsteuer  

Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Finanzgerichts Köln (FG) vom 8.11.2017 dürfen gebrauchte 

bewegliche Gegenstände, die mit einer Immobilie verkauft wurden, nicht der Grunderwerbsteuer 

unterworfen werden. Voraussetzung ist, dass für werthaltige Gegenstände keine unrealistischen 

Kaufpreise festgelegt werden. 

Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpflichtiger ein Einfamilienhaus für 392.500 €. Im notariellen 

Kaufvertrag wurde vereinbart, dass von dem Kaufpreis 9.500 € auf die mit verkaufte Einbauküche und 

Markisen entfielen. Das Finanzamt (FA) unterwarf auch diesen Teilbetrag der Grunderwerbsteuer. 

Das FG sah dies jedoch anders. In seiner Entscheidung führt es aus, dass die in einem Kaufvertrag 

gesondert vereinbarten Kaufpreise grundsätzlich der Besteuerung zugrunde zu legen sind, solange keine 

Zweifel an deren Angemessenheit besteht.  

Anmerkung: Nach Auffassung des FG hat das FA den Nachweis zu erbringen, dass für die Gegenstände 

keine realistischen Verkaufswerte angesetzt wurden. Zur Ermittlung des Werts sind weder die amtlichen 

Abschreibungstabellen noch die auf Verkaufsplattformen für gebrauchte Gegenstände geforderten Preise 

als Vergleichsmaßstab geeignet. 

6 Fondsetablierungskosten bei geschlossenen gewerblichen Fonds 

steuerlich abziehbar 

Geschlossene Personengesellschaftsfonds wie z. B. Schiffsfonds, Filmfonds, Windkraftfonds waren in der 

Vergangenheit meist so konzipiert, dass sich in der Anfangsphase aus einer Vielzahl von Verträgen Kosten 

ergaben, die den Anlegern regelmäßig hohe Verluste vermittelten. Dabei handelte es sich z. B. um 

Provisionen für die Eigenkapitalvermittlung, um Kosten für die Fondskonzeption oder um Prospektkosten. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) sah hierin einen Gestaltungsmissbrauch und behandelte die Aufwendungen als 

Anschaffungskosten, die nur im Wege der Abschreibung verteilt über die Nutzungsdauer abgezogen 

werden konnten. 

Nunmehr entschied er mit Urteil vom 26.4.2018, dass Kosten bei der Auflegung eines geschlossenen 

Fonds mit gewerblichen Einkünften grundsätzlich sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden können. 

Nach seiner Auffassung stehen jedoch dabei anfallende Verluste nur zur Verrechnung mit künftigen 

Gewinnen aus dem Fonds zur Verfügung. Dies bedeutet, dass derartige Verluste auch nicht mit anderen 

positiven Einkünften ausgeglichen werden dürfen. Damit gibt der BFH seine bisherige Rechtsprechung, die 

insoweit von Anschaffungskosten ausging, als überholt auf. 

Nach dem Urteil erkennt der Gesetzgeber damit Steuerstundungsmodelle an, die aufgrund eines 

vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit bieten, in der Anfangsphase der Investition seine Steuerlast zu 

senken. Derartige Vorteile sind daher auch bei modellhafter Gestaltung nicht mehr als Missbrauch 

rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten anzusehen.  

Anmerkung: Ob sich der administrative Aufwand lohnt, hängt sicherlich primär von der Höhe der gezahlten 

Vorsteuern ab.  

7 Einstellung von Langzeitarbeitslosen – Lohnkostenzuschüsse ab 1.1.2019 

Mit dem Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose führt die Bundesregierung 

neue Lohnkostenzuschüsse im Sozialgesetzbuch II ein. Das Gesetz soll ab 1.1.2019 in Kraft treten.  

 Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss erhalten, wenn sie sehr schwer vermittelbare 

Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen. Dazu gehören Personen, die mindestens 25 Jahre 
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alt sind und seit mindestens sieben Jahren Arbeitslosengeld II erhalten. Der Lohnkostenzuschuss 

wird für maximal fünf Jahre gezahlt. Er beträgt in den ersten zwei Jahren 100 % des gesetzlichen 

Mindestlohns. Danach sinkt er um 10 Prozentpunkte pro Jahr. 

 Lohnkostenzuschüsse soll es auch geben, wenn Personen beschäftigt werden, die mindestens 

zwei Jahre arbeitslos sind. Ihre Arbeitslosigkeit soll sich nicht noch weiter verfestigen. Das 

geförderte Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre geschlossen werden. Der Zuschuss 

beträgt im 1. Jahr 75 %, im 2. Jahr 50 %. Maßgeblich ist in diesem Fall das tatsächliche 

Arbeitsentgelt. 

8 Kündigung wegen eigenmächtiger Urlaubsnahme 

In einem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) entschiedenen Fall war eine Frau seit dem 1.8.2014 

als Junior Business Excellence Manager mit Controlling-Tätigkeiten in einem Unternehmen beschäftigt. 

Berufsbegleitend absolvierte sie ein Masterstudium „BWL Management“, das sie am 21.6.2017 erfolgreich 

abschloss. Im Hinblick auf die Prüfung hatte die Arbeitnehmerin für den Donnerstag und Freitag (22. und 

23.6.2017) genehmigten Urlaub. 

Am Montag, den 26.6.2017 erschien sie jedoch nicht im Betrieb, sondern schickte um 12.04 Uhr eine E-

Mail mit dem Betreff „Spontan-Urlaub“ an ihren Vorgesetzten. In dieser Mail teilte sie mit, dass sie wegen 

ihrer bestandenen Prüfung von ihrem Vater mit einem Aufenthalt auf Mallorca überrascht worden sei und 

in der Euphorie und Eile keine Möglichkeit gehabt hätte, ihre Abwesenheit an ihrem Rechner zu vermerken. 

Sie werde in der Zeit vom 26.6.2017 bis zum 30.6.2017 abwesend sein und bat um eine kurze 

Rückmeldung. Um 17.02 Uhr antwortete der Vorgesetzte per E-Mail, dass die Anwesenheit der 

Arbeitnehmerin aus dringenden betrieblichen Gründen erforderlich sei.  

Er bot ihr an, Freitag sowie Montag und Dienstag der nächsten Woche frei zu nehmen. Am Dienstag, den 

27.06.2017 um 09.26 Uhr antwortete die Arbeitnehmerin per E-Mail, dass sie sich bereits seit dem 

Wochenende auf Mallorca befinde und keine Möglichkeit bestünde, ins Büro zu kommen, was sie auch 

nicht tat. Am Montag, den 3.7.2017 erschien sie ebenfalls nicht. Daraufhin kündigte der Arbeitgeber nach 

Anhörung des Betriebsrats fristgerecht zum 31.8.2017. 

Grundsätzlich stellt die eigenmächtige Inanspruchnahme von Urlaub einen Kündigungsgrund dar, der an 

sich sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Die Richter des LAG stellten fest, dass auch hier ein 

Kündigungsgrund gegeben ist. Spätestens ab dem Dienstag hatte die Frau ernsthaft zu erkennen gegeben, 

dass sie an dem eigenmächtig genommenen Urlaub festhalten und nicht zur Arbeit kommen werde. Damit 

hat sie die falschen Prioritäten gesetzt und ihre vertragliche Pflicht zur Arbeit beharrlich verletzt. 

9 Familienportal online 

Die Bundesregierung hat im Juli 2018 ein Familienportal (www.familienportal.de) online gestellt. In diesem 

Portal gibt es u. a. Antworten auf die Fragen: Wie viel Elterngeld steht uns zu? Wie ist der Mutterschutz 

geregelt? Wo und wie kann ich Anträge auf staatliche Leistungen stellen? 

Es orientiert sich an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien (z. B. „Kinder und Jugendliche“). Mit 

nur wenigen Klicks können Nutzer die gewünschten Informationen abrufen. In dem Portal erhalten die 

Verbraucher aber nicht nur Informationen über sämtliche staatlichen Familienleistungen, sondern auch 

wichtige Hinweise zu weiteren Leistungen wie Ausbildungsförderung, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. 

Falls sich Fragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne zusätzlich zur Verfügung. 
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10 Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderung eines Investitionsguts 

nachträglich möglich? 

Mit seiner Entscheidung vom 25.7.2018 stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) – entgegen seiner 

bisherigen Sichtweise – klar, dass eine Gemeinde den Vorsteuerabzug aus einem zunächst nur hoheitlich 

genutzten Investitionsgut (hier ein Grundstück) nachträglich noch geltend machen kann, wenn es zu einem 

späteren Zeitpunkt durch Nutzungsänderung auch für unternehmerische Zwecke verwendet wird. 

Dazu legt der EuGH fest, dass ein Recht auf Berichtigung der auf eine als Investitionsgut erworbenen 

Immobilie entrichteten Vorsteuer dann besteht, wenn beim Erwerb der Immobilie diese zum einen sowohl 

für besteuerte als auch für nicht besteuerte Tätigkeiten verwendet werden konnte, und zum anderen die 

Gemeinde die Absicht, die Immobilie einer besteuerten Tätigkeit zuzuordnen, nicht ausdrücklich bekundet, 

aber auch nicht ausgeschlossen hat. 

Anmerkung: Dieses Urteil kann auch für privatwirtschaftliche Unternehmen große Bedeutung erlangen. 

Obwohl es zur Investitionstätigkeit einer Gemeinde gefällt wurde, dürfte es auch auf alle vergleichbaren 

Investitionen von Einrichtungen anderer Rechtsformen und natürlicher Personen anwendbar sein. Im 

Zeitpunkt der Investition muss nicht zwingend die Absicht bekundet werden, das Investitionsgut dem 

Unternehmen zuzuordnen, wenn nicht ausgeschlossen wurde, dass es auch für eine 

vorsteuerunschädliche Tätigkeit verwendet werden könnte. So könnte in der Praxis ein Unternehmer einen 

Pkw, für den er zum Zeitpunkt des Erwerbs keine Zuordnung zum Unternehmen getroffen hat, anders als 

bisher, z. B. ab dem 2. Jahr der Pkw-Nutzung, grds. einen anteiligen nachträglichen Vorsteuerabzug im 

Wege einer Vorsteuerberichtigung geltend machen. 

11 Wirksame Rechnungsberichtigung erfordert Rückzahlung der 

Umsatzsteuer 

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen höheren Umsatzsteuerbetrag aus, als er nach dem Gesetz 

schuldet (unrichtiger Steuerausweis), so schuldet er diesen Betrag auch gegenüber dem Finanzamt. 

Hiervon erfasst werden auch die Fälle, in denen ein Unternehmer Umsatzsteuer für steuerfreie Umsätze 

gesondert ausgewiesen hat.  

Eine Rechnung kann jedoch berichtigt werden, wenn Angaben in der Rechnung unzutreffend sind. Zur 

Berichtigung müssen die fehlenden oder unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spezifisch und 

eindeutig auf die Rechnung bezogen ist (Rechnungskorrektur), übermittelt werden.  

Die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags erfordert nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner 

Entscheidung vom 16.5.2018 jedoch grundsätzlich, dass der Unternehmer die vereinnahmte Umsatzsteuer 

an den Leistungsempfänger zurückgezahlt hat. Die Rechnungsberichtigung als formaler Akt gegenüber 

dem Leistungsempfänger allein reicht für die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags, mit der Folge, 

dass dieser dem Rechnungsaussteller zu erstatten ist, nicht aus. 

Da der Leistende den berichtigten Steuerbetrag vom Leistungsempfänger im Regelfall bereits vereinnahmt 

hat, würde eine Erstattung durch das Finanzamt (FA) allein aufgrund der Rechnungsberichtigung ohne 

Rückzahlung der Steuer den Leistenden ungerechtfertigt bereichern. Dieser würde doppelt begünstigt; 

denn einerseits hat er das Entgelt zzgl. Umsatzsteuer regelmäßig bereits vereinnahmt und andererseits 

könnte er den berichtigten Steuerbetrag vom FA nochmals verlangen. Dies ginge allein zulasten des 

Leistungsempfängers. Gleichzeitig müsste der Fiskus befürchten, vom Leistungsempfänger auf Erstattung 

der Umsatzsteuer an ihn in Anspruch genommen zu werden. 
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12 Vorsteuerabzug bei Rechnung an Briefkastenanschrift 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie die im Umsatzsteuergesetz 

vorgeschriebenen Angaben enthalten. Dazu gehören u. a. der vollständige Name und die vollständige 

Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers. 

Nachdem die Frage der erforderlichen korrekten Angaben der „vollständigen Rechnungsanschrift“ vom 

deutschen Fiskus teilweise strenger gesehen wird als vom Europäischen Gerichtshof, hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) diesem in einem Vorabentscheidungsersuchen die Frage vorgelegt, ob der Begriff 

der „Anschrift“ dahin zu verstehen ist, dass der Steuerpflichtige an diesem Ort seine wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt oder ob es ausreicht, dass er dort lediglich zu erreichen ist.  

Nunmehr hat der BFH – als Folgeurteil des Europäischen Gerichtshofs – mit zwei Urteilen vom 21.6.2018 

entschieden, dass eine Rechnung für den Vorsteuerabzug eine Anschrift des leistenden Unternehmers 

enthalten muss, unter der er postalisch erreichbar ist (sog. Briefkastenanschrift). Danach müssen die 

wirtschaftlichen Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift nicht ausgeübt werden, die in 

der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben sind (Änderung der Rechtsprechung). 

Anmerkung: Die Frage, ob bei der Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs ordnungsgemäße Rechnungen 

vorliegen, ist regelmäßig Streitpunkt in Außenprüfungen. Die Rechtsprechungsänderung kann für 

Unternehmer, die nach ihrer Geschäftstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, die Inanspruchnahme 

des Vorsteuerabzugs erleichtern.  

Bitte beachten: Auch die weiteren im Gesetz geforderten Angaben auf einer „ordnungsgemäßen“ 

Rechnung müssen enthalten sein! 

13 Aufwendungsbezogene Begrenzung der Nutzungsentnahme bei der  

1-%-Regelung nicht möglich 

Für die private Nutzung eines zu mehr als 50 % betrieblich genutzten Kfz sind pro Kalendermonat 1 % des 

inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. der Kosten für Sonderausstattung 

einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen, wenn kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Die 1-%-

Regelung ist eine stark typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung. Deshalb bleiben 

Besonderheiten hinsichtlich der Art und der Nutzung des Kfz ebenso unberücksichtigt wie nachträgliche 

Änderungen des Fahrzeugwertes. 

Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 15.5.2018 dazu entschieden, dass auch wenn die 

Anwendung der 1-%-Regelung seit 2006 voraussetzt, dass das Kfz zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 

wird, es verfassungsrechtlich nicht geboten ist, die nach der 1-%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme 

auf 50 % der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu begrenzen. 

Im entschiedenen Fall berechnete das Finanzamt den Wert für die Nutzungsentnahme nach der 1-%-

Regelung mit 7.680 € (1 % x 64.000 € x 12 Monate). Der Steuerpflichtige ermittelte die Gesamtkosten 

des Pkw hingegen mit 10.998,40 € und setzte ca. 50 % dieser Kosten (5.498,59 €) steuerlich für die 

private Nutzung des Pkw an. Er verlangte den Wert der Nutzungsentnahme auf maximal 50 % der 

Gesamtkosten zu begrenzen. Dem folgte der BFH nicht. 

14 Entfernungspauschale deckt auch die Kosten für Behandlungs- und 

Krankenhausaufenthalt 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind 

Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer 
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die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen. Mit der Entfernungspauschale sind 

„sämtliche Aufwendungen“ abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte veranlasst sind. 

Eine Ausnahme sieht das Gesetz allein für solche Aufwendungen vor, die durch die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel anfallen. Damit fallen nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) in 

seiner Entscheidung vom 19.1.2018 auch außergewöhnliche Kosten unabhängig von ihrer Höhe unter die 

Abgeltungswirkung. Insofern sind sowohl Aufwendungen für Sach- als auch für Personenschäden, die auf 

dem Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen, durch die Entfernungspauschale 

abgegolten. Eine Auslegung etwa dahingehend, dass Personenschäden nicht von der Abgeltungswirkung 

erfasst werden, ist nach Auffassung des FG nicht angezeigt. 

15 Bundesfinanzhof definiert 44-€-Freigrenze bei Sachbezügen 

Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehören neben Gehältern und Löhnen auch andere 

Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung gewährt werden. Darunter fallen auch sog. Sachbezüge. 

Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen. Ein Sachbezug liegt auch vor, wenn der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Anspruch, eine Sach- und Dienstleistung beziehen zu können, 

einräumt. Solche Sachbezüge bleiben steuerfrei, wenn die sich (nach Anrechnung der vom 

Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte) ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermonat nicht 

übersteigen.  

Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort 

anzusetzen. Endpreis im Sinne der Vorschrift ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 

Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren tatsächlich gezahlt wird. 

Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, wie sich eine Versand- und Handlingpauschale auf 

den Preis des Sachbezugs auswirkt. In seiner Entscheidung vom 6.6.2018 stellt er dazu fest: Liefert der 

Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers 

an den Arbeitnehmer vor. Der Vorteil hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze von 44 € einzubeziehen. 

Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis des Sachbezugs am Markt im Versand- oder 

Onlinehandel gefunden wird. Ist der Versand dort als eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht 

bereits im Einzelhandelsverkaufspreis und damit im Endpreis enthalten, kommt der geldwerte Vorteil aus 

der Lieferung „nach Hause“ bei der Berechnung der Freigrenze von 44 € zum Warenwert hinzu. 

16 Geplantes Jahressteuergesetz 2018 erhält neuen Namen 

Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 geplante Gesetzesvorhaben wurde nunmehr vom 

Bundeskabinett in den „Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 

mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. 

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren 

auf elektronischen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Danach sollen Betreiber von elektronischen 

Marktplätzen zum einen künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer, für deren Umsätze in Deutschland eine 

Steuerpflicht in Betracht kommt, vorhalten sowie zum anderen für die entstandene und nicht abgeführte 

Umsatzsteuer aus den auf ihrem elektronischen Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haftung genommen 

werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn sie Unternehmer, die im Inland steuerpflichtige 

Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert sind, auf ihrem Marktplatz Waren anbieten lassen. 
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Im Bereich der Einkommensteuer soll zur Förderung der Elektromobilität für Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage nach der 

Listenpreismethode halbiert werden. Die Absenkung betrifft dann sowohl die 1-%-Regelung (dann 0,5-%-

Regelung) als auch die Fahrtenbuchmethode. Die Begünstigung für E-Fahrzeuge soll auf drei Jahre 

begrenzt werden. 

Des Weiteren sind Anpassungen im Bereich der Körperschaftsteuer geplant. Dort soll insbesondere eine 

verfassungskonforme Regelung des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften erreicht werden. 

Anmerkung: Ob in dieses sog. Omnibus-Gesetz noch weiter Änderungswünsche aus den Ländern 

einfließen, ist zzt. noch offen. Über die einzelnen relevanten Regelungen werden wir weiter informieren, 

sobald detailliertere Informationen vorliegen. 

17 Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus wirtschaftlichen Gründen 

Die arbeitsvertraglich eingeräumte Möglichkeit, einen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 

Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist eine zusätzliche Gegenleistung für die 

geschuldete Arbeitsleistung. 

Wird diese Gegenleistungspflicht im Rahmen eines Formulararbeitsvertrages unter einen 

Widerrufsvorbehalt gestellt, bedarf es einer näheren Beschreibung des Widerrufsgrundes, der auch das 

Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung der Leistung berücksichtigt. 

Eine Vertragsklausel, die den Arbeitgeber u. a. berechtigt, die Dienstwagengestellung „aufgrund der 

wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens“ zu widerrufen, ist ohne nähere Konkretisierung des aus 

dieser Richtung kommenden Widerrufsgrundes zu weit gefasst. Nicht jeder Grund, der wirtschaftliche 

Aspekte betrifft, ist ein anzuerkennender Sachgrund für den Entzug der Dienstwagennutzung und der damit 

verbundenen privaten Nutzungsmöglichkeit. Für den Arbeitnehmer ist es typisierend betrachtet 

unzumutbar, die Entziehung hinzunehmen, wenn der Dienstwagen für die auszuübende Tätigkeit gebraucht 

wird und kostengünstigere Alternativen nicht vorhanden sind. 

18 Arztbesuch während der Arbeitszeit 

Grundsätzlich ist ein Arztbesuch nicht bereits dann notwendig, wenn der behandelnde Arzt einen 

Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zur Behandlung oder Untersuchung in seine Praxis bestellt. Der 

Arbeitnehmer muss versuchen, die Arbeitsversäumnis möglichst zu vermeiden. Hält der Arzt außerhalb der 

Arbeitszeit Sprechstunden ab und sprechen keine medizinischen Gründe für einen sofortigen Arztbesuch, 

muss der Arbeitnehmer die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen. 

Ein Fall unverschuldeter Arbeitsversäumnis liegt bei einem Arztbesuch vor, wenn der Arbeitnehmer von 

einem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung einbestellt wird und der Arzt auf terminliche Wünsche 

des Arbeitnehmers keine Rücksicht nehmen will oder kann. 

19 Kein versicherter Wegeunfall trotz gewöhnlicher Wegstrecke zur Arbeit 

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit 

zusammenhängenden unmittelbaren Weges zum Arbeitsplatz versichert (sog. „Wegeunfall“). Trotzdem ist 

nicht automatisch jeder Unfall auf dem Arbeitsweg ein Wegeunfall. Wenn der Versicherte mehrere 

Stunden früher als gewöhnlich von zu Hause losfährt, um noch private Besorgungen zu erledigen, fehlt es 

am erforderlichen Zusammenhang mit der versicherten beruflichen Tätigkeit, auch wenn sich der Unfall auf 

der gewöhnlichen Strecke ereignet.  
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Dieser Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 29.6.2018 lag folgender 

Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer hatte am Unfalltag um 13.30 Uhr Arbeitsbeginn, fuhr mit dem 

Motorroller aber schon um 9.30 Uhr los, weil er auf dem Weg zur Arbeit noch zu einem Waschsalon auf 

dem Weg wollte, um Kleidung zu waschen. Die übliche Fahrtzeit zur Arbeit betrug ca. 25–30 Minuten. Auf 

der Wegstrecke seines gewöhnlichen Arbeitswegs, noch vor Erreichen der Wäscherei, erlitt er bei einem 

Verkehrsunfall ein Schädel-Hirn-Trauma und Knochenbrüche und musste mehrere Wochen im Krankenhaus 

behandelt werden. Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab, da der 

Versicherte nur wegen des geplanten Zwischenstopps am Waschsalon so früh losgefahren ist. Der 

Versicherte machte geltend, er hatte u. a. Dienstkleidung reinigen wollen, weil er davon ausging, dass 

Dienstkleidungspflicht besteht. Auf einem Kleidungsstück befand sich ein Logo seines Arbeitsgebers. Auf 

Nachfrage des Gerichts teilte jedoch der Arbeitgeber mit, dass für den Versicherten seit Jahren keine 

Dienstkleidungspflicht besteht. 

20 Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender 

Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder von Alleinerziehenden, die keinen oder keinen 

regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Eine Einkommensgrenze des 

alleinerziehenden Elternteils gibt es nicht. Hat der Antragsteller erneut geheiratet, besteht kein Anspruch 

auf Unterhaltsvorschuss. Die Zahlung erfolgt monatlich und kann rückwirkend längstens für den Monat vor 

Antragstellung beantragt werden. Seit dem 1.7.2018 gilt: 

 Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche 

Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten.  

 Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls unter 

bestimmten Voraussetzungen Unterhaltsvorschuss erhalten. 

Die Höhe beträgt: 

 für Kinder bis zu 5 Jahren: 154 €/Monat, 

 für Kinder von 6 Jahren bis 11 Jahren: 205 €/Monat, 

 für Kinder von 12 Jahren bis 17 Jahren: 273 €/Monat. 

Der Unterhaltsvorschuss stellt keine Entlastung des säumigen Elternteils dar, sondern ist eine Vorleistung 

des Staates. Aufgrund der Tatsache, dass die sog. Rückgriffquote 2017 bei nur knapp 20 % lag, plant die 

Bundesregierung künftig effektiver als bisher das Geld einzufordern. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

21 In eigener Sache ... 

mache ich Sie schon einmal darauf aufmerksam, dass wir über den 02.11.2018 ein Brückenwochenende 

einlegen werden. Ab Montag, dem 05.11.2018, sind wir dann wie gewohnt wieder für Sie da. Ein schön-

schauriges Halloween wünsche ich allen – und vor allem fröhliche Kinder, die dann vor Ihrer Tür stehen. 

Das Team und ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage. Bis bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  
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